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Förderrichtlinie des zentralen Forschungspools der Universität Osnabrück 
 

(beschlossen in der 402. Sitzung des Präsidiums am 04.07.2024) 
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I. Art und Umfang der Förderung 

§ 1 

 
Das Präsidium verfügt über einen zentralen Forschungspool. Es beschließt jährlich die Höhe des Mit-
telansatzes. 
 

§ 2 

 
Die Mittel des zentralen Forschungspools sollen überwiegend 

• zur Vorbereitung von drittmittelfinanzierten nationalen und internationalen bzw. EU-For-
schungsverbünden, 

• zur Unterstützung von Wissenschaftler*innen in Qualifizierungsphasen im Sinne der akademi-
schen Karriereförderung bei der Vorbereitung von Drittmittelanträgen sowie in der Übergangs-
phase zur eigenen drittmittelfinanzierten Stelle 

• sowie für ausgewählte Einzelförderungen 
verwendet werden. Die Übersicht der Fördermöglichkeiten und deren Antragsvoraussetzungen werden 
durch die „Förderlinien des Forschungspools“ konkretisiert (siehe Anlage 1). Grundsätzlich nicht geför-
dert werden Druckkosten und Abschlussfinanzierungen. 
 

§ 3 

 
Eine Förderung aus Mitteln des zentralen Forschungspools setzt voraus, dass für den Antragszweck 
weder ausreichende Mittel des Fachbereichs oder des Antragstellers noch alternative Finanzierungs-
möglichkeiten zur Verfügung stehen. In Einzelfällen kann eine anteilige Finanzierung durch die Organi-
sationseinheit oder die Antragstellerin bzw. den Antragsteller erforderlich sein. Dies ist durch den Fach-
bereich zu bestätigen. 
 

§ 4 

 
Eine Förderung erfolgt als einmaliger oder zeitlich begrenzter laufender Zuschuss. Ein Anspruch auf 
Förderung besteht nicht. 
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II. Antrags- und Bewilligungsverfahren 

 

§ 5 

 
Antragsberechtigt sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (auch Lehrkräfte für besondere Auf-
gaben auf Dauerstellen) der Universität Osnabrück. Anträge auf Förderung sind unter Verwendung des 
entsprechenden Antragsformulars auf dem Dienstweg an die Hochschulleitung zu richten. Das Präsi-
dium und auch das für Forschung zuständige Präsidiumsmitglied können über universitätsinterne Aus-
schreibungen ebenfalls Mittel aus dem Forschungspool vergeben. 
 

§ 6 

 
Entscheidungen über Förderanträge bis zu 15.000 Euro trifft das für Forschung zuständige Präsidiums-
mitglied. Das zuständige Präsidiumsmitglied berichtet dem Präsidium einmal jährlich über die Verwen-
dung der Mittel.    
 

§ 7 

 
Bei einer Antragssumme über 15.000 Euro entscheidet das Präsidium. Im Vorfeld der Entscheidung 
ist eine Stellungnahme der Kommission für Forschung und Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses (FNK) einzuholen. In eilbedürftigen Fällen kann diese Stellungnahme im Umlaufverfahren 
eingeholt werden. In besonders eilbedürftigen Fällen kann bei Anträgen mit einer Fördersumme über 
15.000 Euro das für Forschung zuständige Präsidiumsmitglied gemeinsam mit dem Beauftragten für 
den Haushalt entscheiden. 
 
 

III. Mittelverwendung und Rechenschaftsverpflichtungen 

 

§ 8 

 
Bewilligte Mittel sind zweckgebunden. Sie sind zeitnah zu verwenden. Bewilligte Mittel, die zweckfremd 
verausgabt wurden, können zu Lasten des laufenden Budgets derjenigen Organisationseinheit, dessen 
Mitglied die Empfängerin bzw. der Empfänger ist, zurückgefordert werden. Wird der mit der Förderung 
erstrebte Zweck (wie beispielsweise die Erarbeitung eines Förderantrags) nicht erreicht, können bewil-
ligte Mittel im Einzelfall zurückgefordert werden. Nicht ausgeschöpfte Mittel werden in den zentralen 
Forschungspool zurückgeführt. 
 

§ 9 

 
Die Empfängerin bzw. der Empfänger von Fördermitteln muss dem für Forschung zuständigen Präsidi-
umsmitglied unverzüglich anzeigen, wenn 

• sie/er für dasselbe Vorhaben Mittel anderer Stellen erhält, 

• der mit der Förderung erstrebte Zweck nicht erreicht werden kann, 

• die Erfolgsaussichten, z.B. durch eine negative Vorab-Evaluation eines unterstützten Projektan-
trags durch eine externe Forschungsförderinstitution, sich signifikant verringert haben, 

• eine endgültige Förderentscheidung über das unterstützte Drittmittelvorhaben getroffen wurde. 
 
Die Empfängerin bzw. der Empfänger von Fördermitteln soll darüber hinaus das zuständige Präsidi-
umsmitglied in angemessener Weise über den Fortgang der unterstützten Maßnahme berichten. 
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IV. Inkrafttreten 

 

§10 

 
Durch Inkrafttreten dieser Förderrichtlinie mit Beschluss des Präsidiums wird die bestehende Förder-
richtlinie vom 01.06.2017 aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: 
 
Anlage 1: Förderlinien des zentralen Forschungspools der Universität Osnabrück 
 
 



 

 

Anlage 1: Förderlinien des zentralen Forschungspools der Universität Osnabrück, Stand Juli 2024 

 I. Anschub für Wissenschaft-
ler*innen in frühen Karrierepha-
sen 
 

II. Überbrückung für Postdokto-
rand*innen   
(Testphase 1 Jahr) 

III. Anschub für Professuren ohne 
eigene Mitarbeitende aus der 
Grundausstattung und Mitarbei-
tende auf Dauerstellen in For-
schung und Lehre  

IV. Anschub für Forschungsver-
bünde 
 
 

V. Anbahnung von EU-For-
schungsverbundprojekten 

Zielgruppe Wissenschaftler*innen in frühen 
Karrierephasen der UOS ab Ein-
reichung der Dissertation 

Postdoktorand*innen der UOS, die 
Drittmittel für die Finanzierung der 
eigenen Stelle an der UOS bean-
tragt haben 

Professuren ohne eigene Mitarbei-
ter*innen aus der Grundausstat-
tung 
 
Wiss. Mitarbeiter*innen und Lehr-
kräfte für besondere Aufgaben auf 
Dauerstellen 

Wissenschaftler*innen der UOS, 
die einen (inter-)nationalen For-
schungsverbundantrag erarbeiten 

Wissenschaftler*innen der UOS 

Ziel Unterstützung in der Antrags-
phase für Einzelpersonen, die als 
(Co-) Projektleiter*in substanzi-
elle Eigenmittel einwerben wol-
len als Förderung der akademi-
schen Karriere von Wissenschaft-
ler*innen in frühen Karrierepha-
sen 

Unterstützung bei der Überbrü-
ckung des Begutachtungszeitraums  

Unterstützung in der Antragsphase Unterstützung in der Antragsphase 
für nationale und internationale 
Forschungsverbünde 

Unterstützung bei der Anbah-
nung von und (als PI) Beteiligung 
an EU- Forschungsverbundpro-
jekten  

Voraus-set-
zung 

1. Hoher Forschungsbezug der geplanten Drittmittelvorhaben 
2. Eine alternative Finanzierungsmöglichkeit ist nicht vollständig vorhanden  
3. Es handelt sich um ein aussichtsreiches Antragsvorhaben  

Spezifische 
Voraus-set-
zungen 

• Aussichtsreiches Antragsvorha-
ben, das zur Erlangung der wis-
senschaftlichen Eigenständig-
keit beiträgt, (z.B. DFG Sach-
beihilfe, DFG Emmy Noether-
/Walter Benjamin-Programm, 
Projektförderung / mehrjähri-
ges Forschungsstipendium bei 
Stiftungen / Ministerien) 

• Einwerbung von i.d.R. über 
100.000€  

• Aussichtsreicher Antrag für die Fi-
nanzierung der eigenen Stelle 
(min. 2 Jahre) an der UOS einge-
reicht 

• Drittmittelantrag muss unter Ein-
bindung des D7 gestellt worden 
sein bzw. ein finaler Entwurf im 
D7 vorliegen 

 

• Keine eigenen Mitarbeiter*innen 
aus der Grundausstattung 

• Antrag für LOM-relevante Dritt-
mittel1 

 

• Maßgebliche Beteiligung der UOS 
an der Beantragung von SFB, For-
schungsgruppe / Graduiertenkol-
leg oder Schwerpunktprogramm 
der DFG, Verbundprojekt eines 
Bundesministeriums sowie von 
Stiftungen, der EU u.a. Drittmit-
telgeber 

• Profil-/strukturbildende Bedeu-
tung des Vorhabens für die UOS 

• Aktivitäten dienen der Vorberei-
tung eines LOM-relevanten1 
Drittmittelantrags  

• Angabe des Programms, in dem 
eine gemeinsame Antragstel-
lung erfolgen soll  

• Zeitplan für die Erarbeitung des 
Antrags 

                                            
1 Bitte beachten Sie, dass kompetitive Mittel des MWK bzw. Sondermittel des Landes nicht LOM-relevant sind. 



 

 

• Beratung durch die Refe-
rent*innen im Dezernat 7 vor 
Einreichen des Drittmittelan-
trags 

• Gefördert wird in mehrstufigen 
Verfahren vorzugsweise die finale 
Antragsphase (Vollantrag), eine 
alternative Förderung der Antrag-
stellung in der ersten Phase 
(Skizze) ist im Einzelfall mit beson-
derer Begründung möglich. 

Förderart, -
dauer & -
umfang 

• Personalmittel  
• Sachmittel 
• Reisemittel 
 
Das Finanzierungsvolumen soll in 
der Regel 15.000€ nicht über-
schreiten. 

• Eigene Stelle für bis zu 6 Monate 
bis zu 65% TV-L 13.  

Eine Beteiligung des Fachbereichs 
ist notwendig. 
Es muss sichergestellt sein, dass im 
Fach zeitnah keine besetzbare 
Stelle zur Verfügung steht und in-
sofern zwingend eine zentrale Fi-
nanzierung erforderlich ist. 

• Mittel für Hilfskräfte; bei beson-
ders umfangreichen (Verbund-) 
Vorhaben Personalmittel bis zu 6 
Monate 50% TV-L 13  

• Personalmittel 

• Sachmittel 

• Reisemittel 

• Reise- und Aufenthaltskosten 
für Osnabrücker Wissenschaft-
ler*innen für Treffen bei der 
kooperierenden Institution im 
EU-Ausland 

• Sachmittel 

• Personalmittel: Hilfskräfte 

Allgemein Das Finanzierungsvolumen soll in einem dem geplanten Antragsvorhaben angemessenen Verhältnis stehen. 
 

Verfahren Antragstellung jederzeit nach Rücksprache mit dem D7; bei Anträgen über 15.000€ beachten Sie bitte die Gremiensitzungstermine der FNK. 
Bewilligung: VPFT oder FNK / Präsidium 

Bei besonders zeitkritischen Anträgen über 15.000€ ausnahmsweise Bewilligung über VPFT & Beauftragter für den Haushalt. 
 

 

 


